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Postwesen. Vorzugstarife für die Beförderung von Presserzeugnissen. Gleichbehand-
lung. Völkerrechtskonforme Auslegung. 
Ein Zuschlag auf dem Vorzugstarif für die Beförderung von Presseerzeugnissen, der an ei-
nem ausländischen Druckort anknüpft, widerspricht Sinn und Zweck der indirekten Presse-
förderung gemäss Art. 15 Abs. 1 PG (E. 11.6). 

Die Erhebung des Zuschlags verletzt das Gebot der Rechtsgleichheit (E. 12.2). 

Eine völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 15 Abs. 1PG, namentlich vor dem Hinter-
grund von Art. III Ziff. 4 GATT, Art. 13 FHA und Art. 23 Ziff. (1) iii FHA, verbietet die Erhe-
bung eines Zuschlages für im Ausland gedruckte Presseerzeugnisse. Der Zuschlag stellt 
eine Ungleichbehandlung von Erzeugnissen mit einem Ursprung in einem andern GATT-
Vertragsstaat dar. Er ist zudem  eine Massnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmässi-
ge Einfuhrbeschränkung und eine wettbewerbsverfälschende staatliche Beihilfe. (E. 13.4 - 
13.5). 
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 Vorinstanz  

 

 

betreffend 

 

Zuschlag für die Beförderung von im Ausland gedruckten schweizerischen Zeitungen; 
Verfügung der Post vom 2. September 2004 

 

 

 

 

A) den Akten entnommen: 

 

1. Die A verlegt die Zeitschrift „X“. Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich in einer Aufla-

ge von 1'221'000 Exemplaren. Ein grosser Teil der Exemplare von „X“ wird bestimm-

ten abonnierten Zeitungen und Zeitschriften beigelegt und so als Programmzeitschrift 

zugestellt. Die einzeln abonnierten Exemplare werden als selbständige Zeitschriften 

versandt.  

2. Auf Ersuchen der A vom 21. April 2004 stellte die Schweizerische Post (hiernach: 

Post) mit Verfügung vom 2. September 2004 fest, dass die Beförderung der einzeln 

abonnierten und selbständig versandten Exemplare der Zeitschrift „X“ in der Zeit vom 

Januar 2003 bis Mai 2004 dem Zuschlag von 30 Rappen für im Ausland herausgege-

bene oder hergestellte Publikationen unterliege. Weiter verpflichtete sie die A zur Be-

zahlung des ausstehenden Betrags von Fr. 27'952.87 (inklusive Mehrwertsteuer) für 

die Beförderung der besagten Zeitschrift im Zeitraum März bis Mai 2004. 

In ihren Ausführungen hielt die Post fest, im Ausland herausgegebene oder herge-

stellte Zeitungen und Zeitschriften seien nach dem pressepolitischen Auftrag des 

Bundesrates an die Post von der indirekten Presseförderung ausgeschlossen. Diese 

Zeitungen und Zeitschriften könnten zwar vom vorteilhaften Leistungsangebot des 

Postzeitungsdienstes profitieren, würden aber gemäss langjähriger Praxis einem Zu-

schlag von 30 Rappen pro Exemplar unterliegen. Da die Zeitschrift „X“ gemäss dem 

von der A eingereichten Mutationsbeleg zum Verlegervertrag vom 23. Dezember 

2002 im Ausland gedruckt worden sei, habe die Post seit der Ausgabe 2/2003 für de-

ren Beförderung den besagten Zuschlag erhoben. Die entsprechenden Rechnungen 

für die Periode von Januar 2003 bis Februar 2004 seien von der A denn auch an-
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standslos bezahlt worden. Anlässlich eines Gesprächs mit der A am 30. Juni 2003 

zur Frage des Zuschlags beim Druck im Ausland seien dieser die geltenden Bestim-

mungen und die Praxis der Post mit Hinweis auf den Entscheid der Rekurskommissi-

on des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (hier-

nach: REKO UVEK) vom 20. März 2002 erläutert worden. Am 21. April 2004 habe die 

A den Erlass einer anfechtbaren Verfügung verlangt. Die in Rechnung gestellten Zu-

schläge seien ab März 2004 nicht mehr bezahlt worden. Gemäss dem Mutationsbe-

leg vom 6. Mai 2004 werde die Zeitschrift seit dem 17. Mai 2004 neu wieder in der 

Schweiz gedruckt. In ihren Erwägungen bringt die Post weiter vor, der Grundsatz, 

wonach für im Ausland hergestellte oder herausgegebene Zeitungen ein Zuschlag 

von 30 Rappen pro Exemplar zuzüglich Mehrwertsteuer erhoben werde, sei in der 

Broschüre „Zeitungen Schweiz“ (hiernach: Broschüre), welche integrierender Be-

standteil des Verlegervertrags bilde, festgehalten. Diese Regelung stimme mit der 

früheren Ordnung gemäss Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz überein, die per 

31. Dezember 1997 durch das heute geltende Postgesetz vom 30. April 1997 (PG; 

SR 783.0) und die dazugehörende Verordnung abgelöst worden sei. Sie entspreche 

demzufolge einer alten, langjährigen Praxis im Bereich der Behandlung von Zeitun-

gen und Zeitschriften in der Schweiz und sei zudem von der seinerzeitigen REKO 

UVEK mit Entscheid vom 20. März 2002 bestätigt worden. Aus diesen Gründen sei 

an dieser Regelung festzuhalten, dies umso mehr, als der Bund seinen bisherigen 

Beitrag zur Presseförderung von rund 100 Mio Franken per 1. Januar 2004 auf neu 

80 Mio Franken reduziert habe. Dabei sei von politischer Seite erklärt worden, dass 

die Zulassungsbedingungen nicht geändert würden. 

3. Gegen diese Verfügung reichte die A (hiernach: Beschwerdeführerin) am 4. Oktober 

2004 bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt 

(REKO/INUM) Verwaltungsbeschwerde ein. 

Die Beschwerdeführerin stellt in ihrer Beschwerde folgende Rechtsbegehren: 

1. „Die Verfügung der Schweizerischen Post vom 2. September 2004 

betreffend Druck im Ausland, Rechnung mit Zuschlag, sei aufzuheben 

und es sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin für ihre im Aus-

land gedruckte Publikation „X“ keinen Zuschlag von Fr. –.30 für die Be-

förderung durch die Beschwerdegegnerin zu bezahlen hat; 

2. Die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, der Beschwerdeführerin 

den Betrag von CHF 156'077.70 zu bezahlen; 
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3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwer-

degegnerin.“ 

3.1. Vorab hält die Beschwerdeführerin ausdrücklich fest, der Umstand, dass sie die 

Rechnungen bis Februar 2004 bezahlt habe, könne nicht als Einverständnis mit der 

Erhebung des Zuschlages ausgelegt werden. Weiter führt sie aus, der starke Konkur-

renzdruck im Printmedienbereich zwinge sie zu Kosteneinsparungen, welche dadurch 

erzielt werden könnten, dass ihre in der Schweiz herausgegebenen Publikationen 

vermehrt im kostengünstigeren Ausland gedruckt würden. Der Zuschlag von 

30 Rappen verunmögliche dies, führe er doch zu einer annähernden Verdoppelung 

der Zustellkosten bei abonnierten Zeitungen und Zeitschriften und damit zu einer er-

heblichen Verteuerung ihrer Produkte.  

3.2. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, im Beschwerdeverfahren H-2001-53 

betreffend Zuschlag für die Beförderung von im Ausland gedruckten Zeitungen vor 

der damaligen REKO UVEK seien wesentliche Aspekte nicht vorgebracht und daher 

im Urteil vom 20. März 2002 nicht entschieden worden. Hinzu komme, dass der 

massgebende Art. 15 PG, der die Vorzugspreise für die Beförderung von abonnierten 

Zeitungen und Zeitschriften regle, in der Zwischenzeit geändert worden sei. Weiter 

führt die Beschwerdeführerin aus, dass die Vorzugspreise als Folge der pressepoli-

tisch motivierten Subventionierung wie die reservierten Dienste behandelt und der 

Genehmigung durch das Departement unterliegen würden. In den genehmigungsbe-

dürftigen Bereichen ergebe sich generell eine umfassende Rechtsbindung der Post 

an das öffentliche Recht, insbesondere an die Grundrechte. Das Erfordernis, eine 

Publikation in der Schweiz zu drucken, um in den Genuss des Vorzugstarifs zu ge-

langen, verletze den Zweck von Art. 15 PG. Mit dem in den Art. 15 PG und Art. 38 der 

Postverordnung vom 26. November 2003 (VPG; SR 783.01) nicht vorgesehenen Kri-

terium des schweizerischen Druckortes mutiere die publizistisch motivierte Presse-

vielfaltsförderung zusätzlich zu einer sachwidrigen wirtschaftlichen Förderung 

schweizerischer Druckereien. Die von der Vorinstanz ins Feld geführte langjährige 

Praxis im Bereich der Behandlungen von Zeitungen und Zeitschriften in der Schweiz 

sei heutzutage im Lichte der Öffnung der Märkte und des Strukturwandels im Me-

dienbereich überholt und daher nicht relevant. Zudem verletze das Erfordernis eines 

schweizerischen Druckorts das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 8 der Bundes-

verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; 

SR 101), das Willkürverbot (Art. 9 BV), die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) sowie das 

Prinzip der Verhältnismässigkeit, da es sich dabei um kein sachliches Differenzie-

rungskriterium handle. Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, das Kriterium 
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des inländischen Druckortes verletze die Grundsätze der Wirtschaftsordnung gemäss 

Art. 94 BV, insbesondere den Grundsatz der Wettbewerbsneutralität staatlicher 

Massnahmen. Der Tarifzuschlag führe zu einer starken Benachteiligung der Be-

schwerdeführerin gegenüber denjenigen Mitkonkurrenten, welche Programmzeit-

schriften in der Schweiz drucken und herausgeben würden, und entbehre als wirt-

schaftspolitisch motivierte Massnahme im Sinne der Förderung schweizerischer Dru-

ckereien einer verfassungsrechtlichen Grundlage.  

3.3. Die Erhebung eines Tarifzuschlags erweise sich auch im Lichte der völkerrechtlichen 

Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens vom 30. Oktober 

1947 (GATT; SR 0.632.21) sowie des Abkommens vom 22. Juli 1972 zwischen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsunion (FHA; 

0.632.401) als unzulässig. Eine völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 15 PG ha-

be zur Folge, dass auch schweizerische Publikationen, welche im Ausland gedruckt 

würden, in den Genuss des Vorzugstarifs kämen. Abschliessend hält die Beschwer-

deführerin fest, dass die von der Vorinstanz mit Hinweis auf das Urteil der REKO 

UVEK vom 20. März 2002 geltend gemachten Anliegen der administrativen Vereinfa-

chung durch verfassungs- und völkerrechtliche Verpflichtungen begrenzt würden. Mit 

dem Wegfall der Kontrolle des Druckortes könnte diesem Anliegen gar besser ent-

sprochen werden. Schliesslich führt die Beschwerdeführerin die im Zeitraum vom Ja-

nuar 2003 bis Februar 2004 bereits bezahlten Tarifzuschläge auf.  

4. In ihrer Vernehmlassung vom 13. Dezember 2004 schliesst die Vorinstanz auf Ab-

weisung der Beschwerde. 

Zur Begründung weist die Vorinstanz zunächst auf die Grundlagen für die Gewährung 

des Vorzugspreises beim Zeitungstransport, insbesondere auf das Anfangs der neun-

ziger Jahre neu entwickelte Finanzierungsmodell, hin. Gemäss diesem Finanzie-

rungsmodell werden die jährlich ungedeckten Kosten im Bereich des Zeitungstrans-

portes von der Vorinstanz, den Zeitungsverlegern und dem Bund zu gleichen Teilen 

getragen. Diese Ordnung entspreche dem heute geltenden Recht gemäss Art. 15 

Abs. 2 PG. Die Praxis bezüglich der Behandlung von im Ausland gedruckten Zeitun-

gen und Zeitschriften gehe auf eine ausdrückliche Regelung im früheren Postver-

kehrsgesetz und den dazugehörenden Verordnungen zurück. Diese Regelung habe 

eine Reduktion der Preisermässigung für ausländische Publikationen bezweckt, die 

im Vergleich zu den inländischen als weniger unterstützungswürdig erachtet worden 

seien. Per 31. Dezember 1997 sei sie aufgehoben und durch das geltende PG mit 

seinen Konkretisierungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Postdienstleis-

tungen (AGB) abgelöst worden. Mit der am 1. Januar 1998 in Kraft gesetzten Postre-
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form seien die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen des Postverkehrsge-

setzes und der dazugehörenden Vollzugsverordnungen grundsätzlich integral und in-

haltlich unverändert in die AGB und in die auf diesen basierenden Verlegerverträge 

übernommen worden. Damit entspreche die von der Beschwerdeführerin angefoch-

tene Ordnung einer langjährigen Praxis, die auf gültig erlassenem und weitergeführ-

tem Bundesrecht basiere.  

4.1. Die Vorinstanz weist weiter auf ihren geänderten Status infolge der Postreform hin 

und hält fest, dass sie seit dem 1. Januar 1998 nicht mehr der Bundesverwaltung im 

engeren Sinne zuzurechnen, sondern als Transportunternehmen des Bundes grund-

sätzlich wie eine Privatunternehmung zu behandeln sei. Damit unterliege sie auch ei-

nem erheblichen Kostendruck, der sie zu wirtschaftlichem Handeln verpflichte. Die 

von der Beschwerdeführerin erwähnte Revision von Art. 15 PG habe keine materiel-

len Auswirkungen für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache. Zur Frage der 

Bindung an die Grundrechte weist die Vorinstanz auf eine Stellungnahme des 

Eidg. Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 

2. Juli 2001 zum Thema „Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes auf Einheiten aus-

serhalb der Bundesverwaltung“ hin und hält fest, dass ihre Tätigkeiten weder bei den 

Wettbewerbsdiensten noch im Bereich des Universaldienstes generell als hoheitlich 

und damit den Grundrechten unterworfen qualifiziert werden dürften. Mit der Postre-

form seien die regulatorischen Kompetenzen allesamt auf das UVEK übertragen wor-

den. Demzufolge dürfe die Vorinstanz nicht in einem weitergehenden Ausmass als 

die privaten Konkurrenten den Anforderungen des Legalitätsprinzips unterworfen 

werden. Mangels hoheitlichen Handelns der Vorinstanz sei daher weder eine mate-

rielle noch eine formelle Gesetzesgrundlage für die Festlegung der Rahmenbedin-

gungen zur Zulassung der jeweiligen Publikationen zum Zeitungstransport erforder-

lich. Eine gegenteilige Auffassung würde ihre Handlungsfähigkeit, insbesondere die 

gesetzliche Verpflichtung zu Eigenwirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit im libe-

ralisierten Postmarkt, beeinträchtigen.  

4.2. Im Ausland hergestellte oder herausgegebene Zeitungen seien nicht generell vom 

Vorzugspreis für den Zeitungstransport ausgeschlossen, unterlägen jedoch einem 

Zuschlag. Diese Regelung basiere auf einer pressepolitischen Analyse der Sachlage 

und entspreche dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers. Damit würden entge-

gen den Behauptungen der Beschwerdeführerin weder direkt noch indirekt Drucke-

reien im In- oder Ausland ungleich behandelt. Mit Art. 11 und Art. 14 PG verfüge die 

Vorinstanz über ausdrückliche gesetzliche Grundlagen für die Regelung der Grund-

sätze und Rahmenbedingungen der Dienstleistungsnutzung. Aufgrund der gesetzli-
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chen Verpflichtung zur Geschäftstätigkeit nach kaufmännischen Grundsätzen (vgl. 

Art. 11 des Bundesgesetzes vom 30. April 1997 über die Organisation der Postunter-

nehmung des Bundes, Postorganisationsgesetz [POG]; SR 783.1) sei sie bei der Ab-

grenzung von in- bzw. ausländischen Publikationen auf einfach zu handhabende Kri-

terien angewiesen. Das Abstellen auf den Druckort entspreche einer langjährigen 

Praxis und zudem sei dieses Kriterium auf einfache Weise zu überprüfen. Der Vor-

wurf der Beschwerdeführerin, das Kriterium des Druckortes verletze den Zweck von 

Art. 15 PG, sei deshalb nicht zu schützen.  

4.3. Weiter weist die Vorinstanz die Vorwürfe der Ungleichbehandlung und der Willkür 

entschieden zurück und hält fest, die Broschüre „Zeitungen Schweiz“ besitze entge-

gen der Auffassung der Beschwerdeführerin keinesfalls Erlassqualität, sondern sei 

als dienstleistungsspezifischer Zusatz zu den AGB und damit als Bestandteil des im 

Einzelfall geschlossenen Verlegervertrages zu qualifizieren. Die relevanten Kriterien 

für den Entscheid über die Zulassung zum Vorzugspreis für den Zeitungstransport 

würden konsequent angewendet. Dabei werde das Kriterium des Druckortes einzig 

zur Klärung der Frage, ob die Reduktion des Versandpreises um den Zuschlag von 

30 Rappen aufgrund des Auslandsbezugs vermindert werden müsse, herangezogen.  

4.4. Die Vorinstanz weist den Vorwurf der Verletzung des GATT und des Freihandelsab-

kommens mit der Begründung ab, bei der Zulassung von Publikationen zum Vor-

zugspreis würden ausländische Druckereien keineswegs benachteiligt bzw. direkt 

oder indirekt vom schweizerischen Markt ausgeschlossen. Mangels Behördenqualität 

fehle es im Übrigen an einem tauglichen Anknüpfungssubjekt. Der Vorschlag der Be-

schwerdeführerin, auf das Kriterium des Druckortes zu verzichten und einzig auf den-

jenigen des Herausgabeortes abzustellen, wird von der Vorinstanz entschieden ver-

worfen. Ein solches Vorgehen hätte bei der Vorinstanz Mindererträge in Millionenhö-

he zur Folge. Zusammen mit dem Herausgabeort stelle die Berücksichtigung des 

Druckortes keinen Zusatzaufwand dar, sondern eine notwendige Voraussetzung zur 

Erfassung derjenigen Fälle, die unter dem Gesichtspunkt der Presseförderung aus 

pressepolitischen Erwägungen als weniger unterstützungswürdig erschienen und da-

her dem Preiszuschlag unterstellt würden. Abschliessend weist die Vorinstanz zur 

Frage der Preisgestaltung im Bereich des Zeitungstransportes (sog. „Drittelsmodell“) 

auf vier Entscheide des Bundesgerichtes vom 12. Juni 1998 hin. 

5. Die Beschwerdeführerin hat am 27. Januar 2005 von der Möglichkeit zur Einreichung 

von Schlussbemerkungen Gebrauch gemacht, worin sie ihre Rechtsbegehren bestä-

tigt.  
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6. Mit Verfügung vom 15. Februar 2005 hat die zuständige Instruktionsrichterin der 

REKO/INUM das Gesuch der Vorinstanz vom 10. Februar 2005 um Einreichung einer 

Duplik abgewiesen. 

 

 

und B) in Erwägung gezogen: 
 

Formelles 

 

1. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 2. September 2004 stellt eine Ver-

fügung im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das 

Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) dar, die gemäss Art. 18 Abs. 1 PG bei 

der REKO/INUM mit Verwaltungsbeschwerde angefochten werden kann. 

2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Bst. a VwVG berechtigt, wer durch die angefochtene 

Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder 

Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-

gung durch die verbindlichen Feststellungen und Anordnungen der Vorinstanz be-

schwert und mithin zur Beschwerde legitimiert. 

3. Die Beschwerdeführerin verlangt unter anderem die Feststellung, dass sie für ihre im 

Ausland gedruckte Publikation „X“ keinen Zuschlag von Fr. –.30 für die Beförderung 

durch die Vorinstanz zu bezahlen habe. Es ist daher zu prüfen, ob auf das Feststel-

lungsbegehren eingetreten werden kann. Das schutzwürdige Interesse an einem 

Feststellungsurteil gemäss Art. 48 Bst. a VwVG ist gleich auszulegen wie beim An-

spruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung gemäss Art. 25 Abs. 2 VwVG (Alfred 

Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-

des, 2. Auflage, Zürich 1998, Rz. 201). Ein Anspruch auf Erlass einer Feststellungs-

verfügung ist gegeben, wenn der Gesuchsteller ein rechtliches oder tatsächliches In-

teresse an der sofortigen Feststellung seines Rechts hat und wenn dieses schutz-

würdige Interesse nicht durch einen Leistungs- oder Gestaltungsentscheid gewahrt 

werden kann. Da sich ein Leistungsbegehren grundsätzlich nur auf einen abge-

schlossenen Zeitraum beziehen kann, muss eine Feststellungsverfügung erlassen 

werden, wenn in Bezug auf ein andauerndes Rechtsverhältnis künftige Leistungen 

mitbeurteilt werden müssen (Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 207). Da die Frage, ob der Zu-

schlag für im Ausland gedruckte Publikationen geschuldet ist, für die künftige Festle-

gung des Druckortes von „X“ mitbestimmend ist, besteht ein schutzwürdiges Interes-

se der Beschwerdeführerin an einem Feststellungsentscheid.  
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4. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 

 

Materielles 
 

5. Die REKO/INUM überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen – 

einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen 

Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens – sowie Angemes-

senheit hin (Art. 49 VwVG). 

6. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, der von der Vorinstanz 

erhobene Zuschlag von 30 Rappen pro Exemplar für die Beförderung ihrer im Aus-

land gedruckten Publikation verstosse gegen den Zweck der Vorzugspreise für die 

Beförderung abonnierter Zeitungen und Zeitschriften. Sie macht weiter geltend, der 

Zuschlag verletze ihre verfassungsmässigen Rechte, namentlich die Rechtsgleich-

heit, das Willkürverbot und die Wirtschaftsfreiheit. Zudem verstosse er gegen interna-

tionales Recht.  

7. Zunächst ist abzuklären, ob die Vorinstanz für die Beförderung der Publikation „X“ zu 

Recht die Vorzugspreise gemäss Art. 15 PG gewährt hat. Aufgrund ihres Charakters 

als Programmzeitschrift unterscheidet sich „X“ inhaltlich von herkömmlichen Zeit-

schriften. Art. 15 PG legt eine Reihe formaler Kriterien für die Preisbestimmung fest. 

Es sind dies die Erscheinungshäufigkeit, das Gewicht, die Auflage, das Format und 

der Anteil an redaktionellem Inhalt. Einzig der Anteil an redaktionellem Text kann da-

bei als im weitesten Sinne inhaltliches Merkmal bezeichnet werden. Nach dem Willen 

des Gesetzgebers bildet aber die "Erscheinungshäufigkeit" das zentrale Kriterium, die 

weiteren Kriterien sind eher von zweitrangiger Bedeutung (vgl. BBl 1994 II 837, S. 

880). In dem Sinne ist denn auch nach Art. 38 Bst. e VPG lediglich ein redaktioneller 

Anteil von mindestens 15 % als Voraussetzung für die Gewährung der Vorzugspreise 

genannt. Dieser Anteil wird bei „X“ bereits durch das Editorial, die Programmhinweise 

und die Rätselseiten übertroffen. Es kann deshalb offen bleiben, ob auch die tabella-

rischen Programmübersichten als redaktioneller Anteil gewertet werden können. Die 

Voraussetzungen für die Gewährung der Vorzugspreise sind damit gegeben. 

8. Die REKO/INUM hat sich in ihrem Entscheid H-2001-53 vom 20. März 2002 bereits 

einmal mit der Frage der Rechtmässigkeit eines Zuschlages für die Beförderung von 

im Ausland gedruckten Zeitungen und Zeitschriften befasst und die Zulässigkeit des 

Zuschlages bejaht. Die Beschwerdeführerin macht geltend, in diesem Verfahren sei-
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en wesentliche Aspekte des vorliegenden Falles nicht vorgebracht und daher auch 

nicht entschieden worden.    

8.1. Mit Hinweis auf die pressepolitische Zielsetzung der Vorzugspreise hat die 

REKO/INUM im Entscheid H-2001-53 festgehalten, es sei zu Recht unbestritten, dass 

ausländische Publikationen davon ausgeschlossen seien. In jenem Verfahren wurde 

die Erhebung eines Zuschlages weder als rechtsungleich noch als völkerrechtswidrig 

gerügt. Zwar gilt auch im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Grund-

satz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Die Beschwerdeinstanz ist jedoch 

nicht gehalten, von sich aus nach allen erdenklichen Rechtsfehlern zu suchen; es 

müssen sich aus den Akten oder Rechtsschriften Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-

ner Rechtsverletzung ergeben (Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 114). Aus dem Entscheid H-

2001-53 ist nicht zu entnehmen, dass die REKO/INUM sich damals mit der vorliegend 

im Zentrum stehenden Frage der rechtsgleichen und völkerrechtskonformen Tarif-

festsetzung befasst hätte. Die grundsätzliche Zulässigkeit eines Zuschlages für im 

Ausland hergestellte Publikationen wurde offenbar vorausgesetzt. Im Vordergrund 

stand die Frage, ob der Druckort das geeignete Anknüpfungsmerkmal für eine Her-

stellung im Ausland sei. Mit andern Worten war strittig, ob ein Presseerzeugnis be-

reits aufgrund des ausländischen Druckortes als im Ausland hergestellt zu gelten hat. 

Für die Beurteilung der von der Beschwerdeführerin vorliegend aufgeworfenen Fra-

gen kann auf diesen älteren Entscheid deshalb nicht abgestellt werden. 

8.2. Selbst wenn die REKO/INUM sich damals zu diesen Fragen hätte äussern wollen, 

könnte das Ergebnis nicht unbesehen übernommen werden. Die rechtsanwendenden 

Behörden müssen jederzeit von der Richtigkeit ihrer Rechtsauffassung überzeugt 

sein. Kommt eine Behörde zum Schluss, eine bisherige Sinndeutung eines Rechts-

satzes sei aufgrund einer falschen Auslegung oder veränderter Verhältnisse falsch, 

muss es zulässig sein, die bisherige, als unrichtig erkannte Praxis aufzugeben (Pierre 

Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, 

§ 23 Rz. 14). Eine allfällige frühere Praxis der REKO/INUM könnte den Argumenten 

der Beschwerdeführerin nicht entgegengehalten werden. Es wäre vielmehr zu prüfen, 

ob die Rügen begründet sind und damit eine Praxisänderung rechtfertigen würden. 

9. Gemäss Art. 15 Abs. 1 PG gewährt die Schweizerische Post für abonnierte Zeitun-

gen, vor allem für die Regional- und Lokalpresse, sowie für abonnierte Zeitschriften 

Vorzugspreise. Die Preise legt die Post insbesondere nach Massgabe der Erschei-

nungshäufigkeit, des Gewichts, der Auflage, des Formates und des Anteils an redak-

tionellem Text fest. Die Vorzugspreise müssen vom Departement genehmigt werden. 

Art. 38 VPG konkretisiert die allgemeinen Voraussetzungen des Gesetzes.  
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9.1. Diese gesetzlichen Vorgaben werden im Rahmen der Broschüre „Zeitungen Schweiz“ 

(Ausgabe 2004; nachfolgend Broschüre), mit welcher die Post ihr Leistungsangebot, 

die Preise und die einzuhaltenden Rahmenbedingungen festlegt, umgesetzt.  

In Ziffer 3.4 der Broschüre hält die Post fest, für die Herstellung oder Herausgabe im 

Ausland werde ein Zuschlag von 30 Rp. pro Exemplar erhoben. In Anwendung dieser 

Bestimmung erhebt die Post den Zuschlag insbesondere dann, wenn die betreffende 

Zeitung oder Zeitschrift im Ausland gedruckt worden ist.  

9.2. Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, der in der Broschüre festgelegte Zu-

schlag verstosse gegen übergeordnetes Recht. Es ist damit vorab zu prüfen, wie weit 

die Broschüre für die Vorinstanz bindend ist und inwiefern sie auf ihre Vereinbarkeit 

mit höherrangigen Rechtsnormen geprüft werden kann. 

9.3. Seit dem 1. Januar 1998 ist die Schweizerische Post eine selbständige Anstalt des 

öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 POG). Mit dem 

neuen Postgesetz vom 30. April 1997 wurden die Voraussetzungen für eine schritt-

weise Liberalisierung des schweizerischen Postmarktes geschaffen. Die Post hat den 

Auftrag, eine flächendeckende Grundversorgung (Universaldienst) mit Post- und Zah-

lungsverkehrsdienstleistungen sicherzustellen (vgl. Art. 2 PG). Der Universaldienst 

umfasst Dienstleistungen, die ausschliesslich der Post vorbehalten sind (sog. reser-

vierte Dienste) oder die von der Post in Konkurrenz zu privaten Anbietern im ganzen 

Land erbracht werden müssen (sog. nicht reservierte Dienste; vgl. Art. 3 und 4 PG). 

Letztere beinhalten unter anderem die Beförderung von abonnierten Zeitungen und 

Zeitschriften (vgl. Art. 3 Bst. c VPG). Neben dem Universaldienst ist die Post berech-

tigt, jedoch nicht verpflichtet, Wettbewerbsdienste anzubieten. Dabei handelt es sich 

um Dienstleistungen, die von der Post über den Universaldienst hinaus in Konkurrenz 

mit privaten Anbietern im In- und Ausland angeboten werden können (vgl. Art. 9 PG 

und Art. 1 Bst. j VPG). Damit die Post unter den neuen Bedingungen auf dem Post-

markt die erforderliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit besitzt, wurde ihr unter 

anderem die Kompetenz zur Festlegung der Preise (vgl. Art. 14 und 15 PG) und des 

Dienstleistungsangebotes zugewiesen (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 10. Juni 

1996 zum Postgesetz, BBl 1996 III 1429, S. 1250 und 1264; siehe auch die Entschei-

de der REKO UVEK vom 23. Juni 2003 [H-2001-113, E. 4], vom 26. März 2002 [H-

2001-48, E. 4] sowie vom 2. Oktober 2000 [H-2000-1, E. 6.1). 

9.4. Die Beziehungen zwischen der Post und der Kundschaft werden grundsätzlich durch 

das Privatrecht geregelt (BGE 129 III 35 E. 4.1). Dementsprechend schliesst die Post 

mit ihren Kunden privatrechtliche Verträge ab. Sie regelt die Bedingungen für die In-
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anspruchnahme ihrer Dienstleistungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Art. 

11 Abs. 1 PG); die Bestimmungen des Privatrechts sind ergänzend anwendbar (Art. 

11 Abs. 3 PG). Die Post entscheidet indessen über die Gewährung von Vorzugsprei-

sen für die Beförderung von Zeitungen und Zeitschriften mit Verfügung. Sie handelt in 

diesem Punkt hoheitlich und untersteht dem öffentlichen Recht (vgl. zur Abgrenzung 

zwischen Zivil- und Verwaltungsrecht Tschannen/Zimmerli, a.a.O., § 18 N. 4). Da der 

Post für die Gewährung von Vorzugspreisen ausdrücklich Verfügungskompetenz zu-

gesprochen wird, ist die Regelung der Vorzugspreise durch verwaltungsrechtlichen 

Vertrag ausgeschlossen (Tschannen/Zimmerli, a.a.O., § 33 N. 22). 

9.4.1. Die Vorzugspreise sind, da sie aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Verhältnisses 

erhoben werden, denn auch als Benutzungsgebühren zu bezeichnen (Ulrich Häfelin / 

Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage Zürich 2002, Rz. 2630). Be-

nutzungsgebühren haben sich - wie alle staatliche Abgaben - auf eine formell gesetz-

liche Grundlage zu stützen, soweit diese nicht durch das Kostendeckungs- und das 

Äquivalenzprinzip ersetzt werden kann (Tschannen/Zimmerli, a.a.O., § 57 N 1 ff.). Die 

gesetzliche Grundlage muss aber mindestens den Kreis der Abgabepflichtigen, den 

Gegenstand der Abgabe, die Bemessungsgrundlage und allfällige Ausnahmen ent-

halten.  

9.4.2. Die angefochtene Verfügung stützt sich auf Art. 15 Abs. 1 PG. Diese Bestimmung 

umschreibt die Bemessungsgrundlagen – die Erscheinungshäufigkeit, das Gewicht, 

die Auflage, das Format und den Anteil an redaktionellem Text – der Vorzugspreise 

für die Beförderung von Zeitungen und Zeitschriften in ihren Grundzügen. 

Trotz diesen Kriterien belässt Art. 15 Abs. 1 PG jedoch einen erheblichen Ermes-

sensspielraum. Dieser Spielraum kann durch den Verordnungsgeber oder aufgrund 

der Delegation in Art. 15 Abs. 1 PG durch die Post gefüllt werden. Art. 38 VPG enthält 

einige zusätzliche Voraussetzungen für die Anwendung des Vorzugstarifs, überlässt 

aber im Übrigen die Ausgestaltung des Tarifs der Post (vgl. Entscheid der REKO 

UVEK vom 20. März 2002 [H-2001-53] E. 5.1).  

9.4.3. Dementsprechend hat die Post im Rahmen dieser ihr zugedachten Preisfestset-

zungskompetenz den vorliegend strittigen Zuschlag für im Ausland hergestellte Zei-

tungen festgelegt. Allerdings wurde die Tarifordnung lediglich im Rahmen der Bro-

schüre „Zeitungen Schweiz“ bekannt gegeben. Eine Publikation in der Amtlichen 

Sammlung des Bundesrechts (AS), wie sie gemäss Art. 2 Bst. e i.V.m. Art. 8 des 

Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Pub-

likationsgesetz, PublG; SR 170.512) Voraussetzung für die Rechtswirkung von Erlas-
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sen ist, erfolgte jedoch nie. Die Publikationspflicht besteht auch für Anstaltsreglemen-

te, welche als Grundlage für die Erhebung von Gebühren herbeigezogen werden sol-

len (Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts. Eine Übersicht ü-

ber die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 2003, S. 505 ff., S. 520). Der in der 

Broschüre „Zeitungen Schweiz“ festgelegte Tarif ist daher bis zu einer allfälligen Pub-

likation nicht anwendbar (BGE 120 Ia 1 E. 4f).  

Auch die Vorinstanz geht nicht davon aus, dass die Broschüre als Erlass zu betrach-

ten sei. Sie bezeichnet sie vielmehr als Bestandteil des Verlegervertrages. Da eine 

Regelung der Vorzugspreise durch verwaltungsrechtlichen Vertrag, wie bereits ge-

zeigt (E. 8.4), ausgeschlossen ist, kann dieser Auffassung jedoch nicht gefolgt wer-

den. Würde die Broschüre als Bestandteil eines Vertrages betrachtet, hätte dies im 

Übrigen keine Auswirkungen auf den vorliegenden Rechtsstreit. Auch verwaltungs-

rechtliche Verträge müssen sich an Verfassung, Gesetz und Verordnung halten 

(Tschannen/Zimmerli, a.a.O., § 33 N. 29). Die angefochtene Verfügung kann deshalb 

nicht mit Verweis auf vertragliche Bindungen der Beschwerdeführerin begründet wer-

den. 

9.5. Der von der Post festgelegte und vom UVEK genehmigte Tarif hat vielmehr den Cha-

rakter einer Verwaltungsverordnung. Er kann zwar gegenüber den Kunden der Post 

keine Rechtswirkung entfalten, dient aber der Post dazu, eine einheitliche Handha-

bung des verwaltungsrechtlichen Rahmens sicherzustellen, indem er Leitlinien und 

Gesichtspunkte zur Konkretisierung des der Post zukommenden Ermessens festlegt 

(Tschannen/Zimmerli, a.a.O., § 41 N. 13). Die angefochtene Verfügung stützt sich 

deshalb direkt auf das Gesetz und die Verordnung. Es ist daher zu prüfen, ob Art. 15 

Abs. 1 PG eine genügende gesetzliche Grundlage für die Erhebung eines Zuschlags 

für im Ausland gedruckte Zeitungen darstellt.  

10. Der Vorzugspreis für die Beförderung einer Zeitung setzt sich gemäss dem von der 

Post angewandten Tarif aus verschiedenen Komponenten zusammen: Grundpreis, 

Gewichtspreis, Zuschlag (unter anderem Zuschlag für Herstellung oder Herausgabe 

im Ausland von 30 Rappen pro Exemplar, siehe Ziff. 3.4) sowie Vergütungen (vgl. 

Publikation Ziff. 3.1 „Preiskomponenten“). Alle diese Elemente zusammen ergeben 

schliesslich den massgebenden Vorzugspreis; vorliegend ist einzig umstritten, ob ein 

Zuschlag für die Herstellung im Ausland zulässig ist.  

10.1. Weil weder das Postgesetz noch die darauf abstützende Verordnung den Druck in 

der Schweiz als Voraussetzung für die Gewährung der Vorzugspreise oder als Be-

messungsgrundlage für einen allfälligen Zuschlag erwähnen, stellt sich die Frage, ob 
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mit Art. 15 Abs. 1 PG dem Erfordernis der gesetzlichen Grundlage für die Erhebung 

des Zuschlages Genüge getan wird.  

Soweit nun die Rechtmässigkeit einer Gebühr im Einzelfall aufgrund des Kostende-

ckungs- und Äquivalenzprinzips überprüft werden kann, darf die Normdichte bezüg-

lich der Bemessungsgrundlage herabgesetzt werden (Tschannen/Zimmerli, a.a.O., 

§ 57 N 10). Dies ist vorliegend der Fall. So hält Art. 15 Abs. 2 PG ausdrücklich fest, 

dass der Bund der Post jährlich eine Abgeltung für ungedeckte Kosten aus der Ge-

währung der Vorzugspreise in der Höhe von 80 Millionen Franken leistet. Die Erträge 

aus der Zeitungs- und Zeitschriftenbeförderung zu Vorzugspreisen sollen demnach 

zusammen mit der vom Bund bezahlten Abgeltung die Kosten dieser Leistungen nicht 

übersteigen. Das Kostendeckungsprinzip wird zwar insofern abgewandelt, als neben 

den Gebührenerträgen auch die Abgeltungen des Bundes zur Prüfung beizuziehen 

sind; es kann aber seine Funktion als Schutz vor missbräuchlicher Festsetzung der 

Gebühren erfüllen. 

Die von der Post erhobenen Gebühren stützen sich damit auf eine genügende ge-

setzliche Grundlage. 

11. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Post mit der Erhebung eines Zuschla-

ges für den Druck der Zeitschrift im Ausland die gesetzliche Grundlage richtig ange-

wandt bzw. ob sie ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt hat. Bei der Ermessens-

überprüfung stellt sich namentlich die Frage, ob die Erhebung des Zuschlags geset-

zes- und verfassungskonform ist und dem Sinn und Zweck der Bestimmung sowie 

dem damit verbundenen öffentlichen Interesse entspricht (Tschannen/Zimmerli, 

a.a.O. § 26 N. 11). Das Ermessen ist weiter so zu handhaben, dass es mit dem Völ-

kerrecht vereinbar ist (Yvo Hangartner, in: Kommentar zur schweizerischen Bundes-

verfassung, Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender [Hrsg.], Zürich 2002, 

Art. 29 BV N. 7 ff.). 

11.1. Auf diese Ermessensüberprüfung kann nicht, wie von der Vorinstanz verlangt, mit 

Verweis auf den Bundesgerichtsentscheid 2A.278/1997 vom 12. Juni 1998 (sowie 

drei weitere am gleichen Tag und zur gleichen Frage ergangene Entscheide) verzich-

tet werden. Das Bundesgericht hat in diesen Entscheiden keineswegs die von der 

Vorinstanz angewandte Tarifordnung umfassend geprüft. Es hatte vielmehr darüber 

zu befinden, ob die Gewährung einer Treueprämie für die Beförderung der gesamten 

Auflage rechtmässig sei. Diese Frage ist aber nicht Gegenstand des vorliegenden 

Verfahrens. 
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11.2. Gemäss Art. 15 Abs. 1 PG gewährt die Post zur Erhaltung einer vielfältigen Presse 

Vorzugspreise für abonnierte Zeitungen, vor allem für die Regional- und Lokalpresse, 

sowie für abonnierte Zeitschriften. Die Post legt die Preise insbesondere nach Mass-

gabe der Erscheinungshäufigkeit, des Gewichts, der Auflage, des Formates und des 

Anteils an redaktionellem Text fest. Sie berücksichtigt zudem, welcher Anteil der Auf-

lage zur Beförderung übergeben wird. Die Ausführungsbestimmungen von Art. 38 

VPG konkretisieren die allgemeinen Voraussetzungen des Gesetzes. Sie legen for-

male Bedingungen für die Gewährung der Vorzugspreise fest. So hält Art. 38 VPG die 

Mindestanforderungen betreffend die Erscheinungshäufigkeit, beförderte Auflage und 

redaktionellem Anteil fest. Daneben legt er das zulässige Höchstgewicht fest und 

schreibt vor, dass die Publikation nicht überwiegend Geschäfts- und Reklamezwe-

cken dienen darf.  

11.3. Sinn und Zweck von Art. 15 Abs. 1 PG ist gemäss dem Wortlaut die Erhaltung einer 

vielfältigen Presse. Für die richtige Deutung der Norm sind auch die anderen Ausle-

gungsmethoden, so die systematische, historische und teleologische, heranzuziehen. 

Im vorliegenden Fall bringt jedoch eine systematische Auslegung keine besonderen 

Erkenntnisse, weshalb vor allem auf die historisch-teleologische Auslegung abzustel-

len ist.  

11.4. Ein Blick auf die früheren Fassungen der Regelungen der Vorzugspreise zeigt, dass 

historisch eine Beschränkung auf im Inland produzierte Presseprodukte klarerweise 

gewollt war. Bereits das Posttaxengesetz von 1849 und Art. 20 Abs. 1 des BG betref-

fend den Postverkehr vom 2. Oktober 1924 (AS 1925 329) sahen vor, dass nur im In-

land gedruckte und erscheinende Zeitungen und Zeitschriften zur Zeitungstaxe beför-

dert werden. Diese Regelung hat der Gesetzgeber erstmals 1976 geändert, indem er 

die Kompetenz zur Festsetzung der Taxen an den Bundesrat delegierte (Änderung 

vom 17. Dezember 1976, AS 1977 2117). Auch der Bundesrat liess in der Vollzie-

hungsverordnung (1) vom 1. September 1967 zum Postverkehrsgesetz anfänglich 

nur für inländische Zeitungen die Zeitungstaxen gelten (AS 1977 2126). In einer Ver-

ordnungsänderung vom 29. November 1995 (AS 1995 5491) liess dann der Bundes-

rat ausländische Zeitungen zur Beförderung zur Zeitungstaxe zu, führte allerdings ei-

ne dem vorliegend strittigen Zuschlag entsprechende Zuschlagstaxe ein.  

Fraglich ist, ob der Gesetzgeber beim Erlass der heute geltenden Bestimmung die 

bisherige Praxis weiter führen wollte. Weder Art. 15 PG noch Art. 38 VPG kennen in 

der aktuellen Fassung eine Beschränkung auf inländische Produkte. Zudem ist den 

Materialien kein Hinweis auf einen entsprechenden gesetzgeberischen Willen zu ent-

nehmen. Es bestehen weder Anhaltspunkte, dass die damals geltende Ordnung bei-
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behalten werden sollte, noch dass der Gesetzgeber die Bestimmung den veränderten 

Verhältnissen anpassen wollte. Klar ist immerhin, dass der Gesetzgeber nicht die Ab-

sicht hatte, beim Erlass der Bestimmung gegen Verfassungs- oder Völkerrecht zu 

verstossen. Der Spielraum der Post bei der Tariffestsetzung ist aus diesem Grund 

auch durch verfassungs- und völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 15 PG und 

Art. 38 VPG zu bestimmen (vgl. hinten E. 12 und 13). 

11.5. Als besonders förderungswürdige Zeitungen bezeichnet das Gesetz die Regional- 

und Lokalpresse. Weiter zählt das Gesetz die bei der Preisfestsetzung (durch die 

Post) zu berücksichtigenden Kriterien auf. Gemäss den Ausführungen in der Bot-

schaft vom 20. April 1994 über die Änderung des Postverkehrsgesetzes (PVG) (BBl 

1994 II 873, S. 879) sollen mit der Gewährung von Vorzugspreisen für die Beförde-

rung Zeitungen und Zeitschriften bevorzugt werden, welche nach pressepolitischen 

Gesichtspunkten als besonders förderungswürdig anzusehen sind. Diese pressepoli-

tische Förderungswürdigkeit wiederum ist anhand formaler Kriterien wie der Erschei-

nungshäufigkeit und der Auflage zu beurteilen. So sollen gemäss der Botschaft ins-

besondere Zeitungen aktuellen und universellen Inhaltes gefördert werden, die in der 

Lage sind, innerhalb einer periodischen Erscheinungsweise Informationen von über-

regionalem Interesse oder solche aus den und in den lokal bzw. regional abgegrenz-

ten Verbreitungsräumen anzubieten. Unter die förderungswürdigen Publikationen fal-

len wegen ihres häufigen Erscheinens namentlich die Tageszeitungen sowie die Lo-

kal- und Regionalpresse. Bei der Regelung der Vorzugspreise in Art. 15 Abs. 1 PG 

wurde auf diese Umschreibung der förderungswürdigen Presse ausdrücklich Bezug 

genommen (Botschaft vom 10. Juni 1996 zum Postgesetz [BBl 1996 III 1249, S. 1289 

f.]).  

Sinn und Zweck der Vorzugspreise ist demnach die Förderung der Meinungsvielfalt 

(BBl 1996 III 1249, Ziff. 223, S. 1283). Letztere war denn auch in den parlamentari-

schen Debatten zu Art. 15 Abs. 1 PG (bzw. zum entsprechenden Artikel im früheren 

PVG) unbestrittenes Ziel der Presseförderung (vgl. AB NR 1994 2408 ff.; AB SR 1995 

394 ff.).  

11.6. Es ist nun nicht ersichtlich, inwiefern ein inländischer Druckort zur Förderung der 

Presse- und Meinungsvielfalt in der Schweiz beitragen soll. Während für die Erarbei-

tung redaktioneller Inhalte eine geographische Nähe zum Gegenstand der Berichter-

stattung notwendig erscheinen mag, ist sie es für die technische Umsetzung, den 

Druck, nicht. Im Ausland gedruckte Zeitungen und Zeitschriften können einen gleich-

wertigen Beitrag zur Meinungsfreiheit leisten wie im Inland gedruckte Zeitungen und 

Zeitschriften mit demselben Inhalt. 



17 

 

Die Anknüpfung eines Tarifzuschlages an einen ausländischen Druckort könnte des-

halb nur dann als mit dem Sinn und Zweck der Bestimmung vereinbar betrachtet wer-

den, wenn durch einen inländischen Druckort zumindest indirekt ein Beitrag zur Mei-

nungsvielfalt erbracht würde. Dies wäre denkbar, wenn die inländische Presse auf ei-

ne Förderung des inländischen Druckergewerbes angewiesen wäre, um ihre Erzeug-

nisse überhaupt herstellen zu können. Dies ist jedoch offenbar nicht der Fall und wird 

auch von der Vorinstanz nicht geltend gemacht. Im Gegenteil scheint, wie das Bei-

spiel der Beschwerdeführerin zeigt, zumindest ein Teil der Pressewirtschaft ausländi-

sche Druckereien als zu bevorzugende Alternative zu betrachten. Der bei einer Her-

stellung im Ausland erhobene Zuschlag führt zudem unter Umständen gar zu einer 

Verteuerung der Produktion von Presseerzeugnissen und läuft damit dem Ziel der 

Presseförderung zuwider. 

11.7. Es zeigt sich damit, dass die Erhebung eines Zuschlages für im Ausland gedruckte 

Zeitungen Sinn und Zweck von Art. 15 Abs. 1 PG widerspricht. Die Vorinstanz hat ihr 

Ermessen somit fehlerhaft ausgeübt, die angefochtene Verfügung ist bereits aus die-

sem Grund aufzuheben. Angesichts der erheblichen Bedeutung der Streitigkeit für die 

Parteien rechtfertigt es sich jedoch, auf die wichtigsten der weiteren von der Be-

schwerdeführerin vorgebrachten Argumente einzugehen. 

12. Die Beschwerdeführerin bringt ferner vor, der Zuschlag verletze ihre verfassungs-

mässigen Rechte, namentlich die Rechtsgleichheit, das Willkürverbot und die Wirt-

schaftsfreiheit. Sie macht damit geltend, die Post sei im Rahmen der Beförderung von 

Zeitungen und Zeitschriften zu Vorzugspreisen an die Grundrechte gebunden. Die 

Vorinstanz bestreitet demgegenüber diese Grundrechtsbindung. Nach ihr ist der Zei-

tungstransport zu Vorzugspreisen nicht als hoheitliches Handeln zu betrachten, da 

sie auch in diesem Bereich als Unternehmen agiere und in Konkurrenz zu Wettbe-

werbern stehe. 

Das Bundesgericht hat eine generelle Grundrechtsbindung der Post abgelehnt. Es 

hat aber festgehalten, dass die Post im Bereich der Universaldienste staatliche Auf-

gaben erfülle (Art. 92 Abs. 2 BV, BGE 129 II 35). Sie ist dementsprechend gemäss 

Art. 35 Abs. 2 BV an die Grundrechte gebunden. Diese Grundrechtsbindung besteht 

unabhängig davon, ob die Aufgabe durch den Staat oder durch eine privatrechtliche 

Organisation erfüllt wird (siehe BGE 129 III 35 E. 5.2 sowie Entscheid der REKO 

UVEK vom 23. Juni 2003 [H-2001-113, E. 6], je mit Hinweisen). Wie bereits erwähnt, 

E. 9.3) zählt die Beförderung von abonnierten Zeitungen und Zeitschriften zu den 

nicht reservierten Diensten und damit zu der von der Post obligatorisch zu erbringen-

den Grundversorgung (Universaldienst). Demnach ist eine Grundrechtsbindung der 
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Post bei der Gewährung von Vorzugspreisen für die Beförderung von abonnierten 

Zeitungen und Zeitschriften entgegen der Ansicht der Vorinstanz zu bejahen.  

12.1. Die Beschwerdeführerin rügt, die Erhebung eines Zuschlages für im Ausland ge-

druckte Zeitungen verletze ihren grundrechtlichen Anspruch auf rechtsgleiche Be-

handlung. Für den Entscheid über die Gewährung des Vorzugstarifs müsse entschei-

dend sein, ob ein Presseerzeugnis zur öffentlichen Meinungsbildung beitrage. Dazu 

sei der Druckort völlig irrelevant. Die Vorinstanz wende deshalb ein sachfremdes Dif-

ferenzierungskriterium an und verstosse damit gegen das Gleichbehandlungsgebot. 

Die Vorinstanz hält dem entgegen, im Ausland gedruckte Publikationen würden nicht 

grundsätzlich von der Beförderung zu Vorzugspreisen ausgeschlossen. Der Druck im 

Ausland werde lediglich für die Erhebung eines Zuschlages herbeigezogen. 

12.2. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist die Rechtsgleichheit verletzt, 

wenn “Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit oder Ungleiches nicht nach 

Massgabe seiner Ungleichheit behandelt wird“. Bei einer Ungleichbehandlung ist 

sachlich zu begründen, inwiefern mit Bezug auf die tatsächlichen Verhältnisse, die 

Gegenstand der Regelung sind, eine Differenzierung begründet erscheint (Jörg Paul 

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Auflage Bern 1999, S. 397 mit Verweisen). Ei-

ne Gleichbehandlung ist nicht nur dann geboten, wenn zwei Tatbestände in allen ih-

ren tatsächlichen Elementen absolut identisch sind, sondern auch, wenn die im Hin-

blick auf die zu erlassende oder anzuwendende Norm relevanten Tatsachen gleich 

sind (Häfelin/Müller, a.a.O. Rz.495 mit Verweisen).  

Der von der Vorinstanz erhobene Zuschlag für im Ausland gedruckte Zeitungen ver-

stösst, wie bereits gezeigt, gegen Sinn und Zweck der Gewährung von Vorzugsprei-

sen (E. 10.5). Daraus ergibt sich ohne weiteres eine Verletzung der Rechtsgleichheit, 

weil die tatsächlichen Verhältnisse keine Differenzierung erfordern. Der ausländische 

Druckort lässt die Förderungswürdigkeit des Presseerzeugnisses unberührt. Die zu 

vergleichenden Sachverhalte – förderungswürdige Presseerzeugnisse mit inländi-

schem oder ausländischem Druckort – sind im massgeblichen Punkt, der Förderung 

der Meinungsvielfalt, identisch. 

Daran ändert der von der Vorinstanz angeführte Umstand nichts, dass der Druckort 

nicht für die Gewährung der Vorzugspreise, sondern lediglich für die Erhebung eines 

Zuschlages ausschlaggebend sei. Entscheidend ist, dass der Druckort als massge-

bendes Kriterium für die Festsetzung der Höhe der Beförderungstaxe herbeigezogen 

wird. 
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12.3. Die Vorinstanz hat demnach mit der angefochtenen Verfügung das Gleichbehand-

lungsgebot verletzt und den ihr zustehenden Ermessenspielraum auch diesbezüglich  

fehlerhaft genutzt. Die angefochtene Verfügung ist auch aus diesem Grund aufzuhe-

ben. 

13. Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, Art. 15 Abs. 1 PG sei völkerrechtkonform 

auszulegen. Insbesondere seien bei der Auslegung Art. III Ziff. 4 GATT und Art. 6, 13 

und 23 Ziff. (1) iii FHA zu beachten. 

13.1. Die Vorinstanz macht dagegen geltend, die angeführten Bestimmungen des GATT 

und des FHA seien nicht direkt anwendbar. Sie sei zudem nicht als Behörde zu be-

trachten und deshalb ohnehin nicht an die Bestimmungen des GATT und des FHA 

gebunden. Schliesslich führt sie aus, sie benachteilige ausländische Druckereien kei-

neswegs. Produkte aus ausländischen Druckereien würden ebenfalls zu Vorzugs-

preisen befördert, es würde lediglich ein minimaler Zuschlag aufgerechnet. 

13.2. Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz kommt ihr bei der Festlegung der Ge-

bühren für die Zeitschriftenbeförderung jedoch durchaus Behördenqualität zu. Wie 

bereits gezeigt, handelt die Post in diesem Zusammenhang hoheitlich und ist deshalb 

an das Legalitätsprinzip und damit auch an das in der Schweiz geltende Staatsver-

tragsrecht gebunden. 

Auch der Auffassung der Vorinstanz, der Zuschlag stelle lediglich eine minimale Re-

duktion der durch die Vorzugspreise gewährten Vergünstigung dar und sei deshalb 

mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen vereinbar, kann nicht gefolgt werden. Zwar 

scheint der Betrag von 30 Rappen pro Exemplar auf den ersten Blick tatsächlich eher 

gering. Wird dieser Betrag indessen auf die Gesamtauflage von Presseprodukten 

hochgerechnet oder mit dem Abonnementspreis für „X“ von CHF 30.– pro Jahr vergli-

chen, wird ohne weiteres klar, dass der Zuschlag eine erhebliche Belastung darstellt, 

welche die Marktchancen ausländischer Druckereien auf dem Schweizer Markt ver-

schlechtern. Der Zuschlag ist daher auf seine Vereinbarkeit mit den von der Be-

schwerdeführerin angerufenen staatsvertraglichen Normen zu überprüfen. 

13.3. Die Frage der direkten Anwendbarkeit des GATT und des FHA ist in der Tat umstrit-

ten. Sie kann aber im vorliegenden Fall offen bleiben.  

Art. 15 Abs. 1 PG ist auch völkerrechtskonform auszulegen. Nach dem Grundsatz der 

völkerrechtskonformen Auslegung sind Auslegungsspielräume des nationalen Rechts 

unter Berücksichtigung der einschlägigen völkerrechtlichen Norm so auszuschöpfen, 

dass es nicht zu einem Widerspruch zwischen Völker- und Landesrecht kommt. Die 

völkerrechtskonforme Auslegung kommt dabei einer mittelbaren Anwendung des Völ-
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kerrechts gleich (Lukas Engelberger, Die unmittelbare Anwendbarkeit des WTO-

Rechts in der Schweiz, Bern 2004, S. 20 f.). Wie in der Folge zu zeigen sein wird, ist 

die völkerrechtskonforme Auslegung der Bestimmung möglich, weshalb die Frage der 

direkten Anwendbarkeit der genannten Staatsverträge nicht geprüft werden muss. 

13.4. Art. III Ziff. 4 GATT schreibt vor, dass Erzeugnisse aus dem Gebiete eines Vertrags-

partners, die in das Gebiet eines anderen Vertragspartners eingeführt werden, keiner 

andern Behandlung unterworfen werden sollen als gleichartige Erzeugnisse einheimi-

schen Ursprungs. Namentlich sollen ausländische Erzeugnisse in Bezug auf Geset-

zesbestimmungen, Verwaltungsanordnungen oder Vorschriften zur Beförderung nicht 

schlechter gestellt werden. Weiter wird festgehalten, dass diese Bestimmungen nicht 

die Anwendung verschiedenartiger inländischer Beförderungstarife verbietet, die aus-

schliesslich auf dem wirtschaftlichen Betrieb der Beförderungsmittel, nicht aber auf 

dem Ursprung der Erzeugnisse beruhen.  

Anders formuliert sind demnach unterschiedliche Beförderungstarife, welche auf dem 

Ursprung der Erzeugnisse beruhen, nicht zulässig. Die Erhebung eines Zuschlages 

für die Beförderung im Ausland gedruckter Zeitungen und Zeitschriften stellt aber 

nichts anderes als eine Anwendung eines solchen auf dem Ursprung der Publikatio-

nen beruhenden Beförderungstarifs dar. Die Frage, ob der bei im Ausland gedruckten 

Zeitungen angewandte Tarif ebenfalls ein Vorzugspreis ist oder nicht, spielt dabei 

entgegen der Auffassung der Vorinstanz keine Rolle. Entscheidend ist die unter-

schiedliche Behandlung in- und ausländischer Presseerzeugnisse.  

Der Zuschlag steht damit im Widerspruch zu Art. III Ziff. 4 GATT. 

13.4.1. Daran ändert auch Art. III Ziff. 8 Bst. b GATT nichts. Dieser hält fest, dass die Be-

stimmungen von Art. III GATT nicht verbieten, ausschliesslich einheimischen Produ-

zenten Subventionen zuzubilligen. Die vom Bund an die Post ausgerichteten Zahlun-

gen zur Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Zeitungstransport führen zu 

einer wirtschaftlichen Entlastung der Verleger, welche in ihrer Auswirkung zumindest 

subventionsähnlichen Charakter aufweist. Es stellt sich damit die Frage, ob die Ge-

währung günstiger Tarife für inländische Druckerzeugnisse durch die Post eine zu-

lässige Subvention darstellt, die nur einheimischen Produzenten gewährt wird. 

13.4.2. Bei der Auslegung des Begriffs der Subvention ist dabei nach den Grundsätzen von 

Art. 31 bis 33 der Wiener Konvention zum Vertragsrecht vom 23. Mai 1969 (SR 

0.111)  die autonome Bedeutung der Abkommensbestimmung zu suchen. Begriffe 

des Landesrechts sind nur beizuziehen, wenn das Abkommen eine Frage weder 
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ausdrücklich noch stillschweigend regelt (Jörg Paul Müller / Luzius Wildhaber, Praxis 

des Völkerrechts, 3. Aufl., Bern 2001, S. 131).  

Der Appellate Body der WTO hat sich im Report WT/DS31 / AB / R vom 30. Juni 

1997 (Canada - Certain Measures Concerning Periodicals) mit der Gewährung von 

Vorzugspreisen bei der Beförderung von Presseerzeugnissen durch die kanadische 

Post auseinandergesetzt. Er hat darin festgehalten, dass eine Reduktion bestimmter 

Steuern, welche nur inländischen Produzenten gewährt wird, nicht eine Subvention 

im Sinne von Art. III Ziff. 8 Bst. B GATT darstelle und kein Grund ersichtlich sei, wes-

halb eine Reduktion von Posttaxen anders zu behandeln sei (WT/DS31 / AB / R S. 34 

ff.). Die im vorliegenden Fall gewährten Vorzugspreise sind damit nicht als Subventi-

onen im Sinne des GATT zu betrachten, die von den Verpflichtungen von Art. III 

GATT ausgenommen sind. 

13.4.3. Eine völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 15 Abs. 1 PG im Lichte von Art. III 

Ziff. 4 GATT ergibt somit, dass der Zuschlag für die Beförderung im Ausland gedruck-

ter Zeitschriften unzulässig ist. 

13.5. Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, der strittige Zuschlag stelle eine ge-

mäss FHA unzulässige Abgabe mit gleicher Wirkung wie Einfuhrzölle (Art. 6 FHA), 

eine unzulässige Massnahme mit gleicher Wirkung wie mengenmässige Einfuhrbe-

schränkungen (Art. 13 FHA) und eine unzulässige wettbewerbsverfälschende staatli-

che Beihilfe dar (Art. 23 FHA). 

13.5.1. Die von der Beschwerdeführerin angerufenen Bestimmungen finden jeweils eine Ent-

sprechung im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag). 

Der Schweizer Richter hat die Bestimmungen des FHA grundsätzlich autonom auszu-

legen und anzuwenden. Dennoch ist die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs zu den vergleichbaren Bestimmungen des EG-Vertrages nicht unbeachtlich 

(BGE 118 Ib 367 E. 6b, Bundesgerichtsentscheid 1A.71/2004 vom 8. März 2005 

E. 10.3, je mit Hinweisen). Soweit keine Gründe ersichtlich sind, von der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofes abzuweichen, können dessen Urteile bei der 

Auslegung des FHA herangezogen werden. 

13.5.2. Die Beschwerdeführerin rügt, der von der Vorinstanz erhobene Zuschlag stelle eine 

Massnahme mit gleicher Wirkung wie ein Einfuhrzoll dar und verstosse damit gegen 

Art. 6 FHA. Ein Verbot von Abgaben gleicher Wirkung wie Einfuhrzölle findet sich 

auch in Art. 28 des EG-Vertrages. Als Massnahme gleicher Wirkung wie ein Einfuhr-

zoll gilt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes jede den Waren 

wegen des Überschreitens der Grenze einseitig auferlegte finanzielle Belastung, so 
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gering sie auch sein mag, unabhängig von ihrer Bezeichnung und der Art ihrer Erhe-

bung. Dies gilt auch dann, wenn sie nicht vom Staat erhoben wird. Die Belastung ist 

jedoch dann nicht als Abgabe zollgleicher Wirkung zu qualifizieren, wenn sie ein Ent-

gelt für einen dem Wirtschaftsteilnehmer tatsächlich geleisteten Dienst darstellt, das 

in der Höhe diesem Dienst angemessen ist (Entscheid C 119 /92 [Slg. 1994 S. I-

00393] vom 9. Februar 1994, E. 44 ff. mit Verweisen). Der Gerichtshof führt weiter 

aus, dass eine Gebühr nicht als Abgabe gleicher Wirkung gelte, wenn der Importeur 

eine echte Wahlmöglichkeit erhalte und die Gebühr nicht zwangsläufig erhoben wer-

de. 

13.5.3. Der vorliegend strittige Zuschlag ist Bestandteil der Gebühr für den Transport von 

Zeitschriften. Sie stellt damit ein Entgelt für einen dem Wirtschaftsteilnehmer tatsäch-

lich geleisteten Dienst dar. Dass die Beförderungsgebühr in ihrer Höhe der Beförde-

rungsleistung nicht angemessen sei, wurde von der Beschwerdeführerin nicht geltend 

gemacht. Es kann mangels anderer Anhaltspunkte davon ausgegangen werden, dass 

auch unter der Berücksichtigung des Zuschlages lediglich eine kostendeckende oder 

gar vergünstigte Gebühr verlangt wird. Hinzu kommt, dass es der Beschwerdeführe-

rin frei steht, die Beförderung privaten Zustelldiensten zu übertragen und sie so eine 

echte Auswahlmöglichkeit hat.  

Der Zuschlag stellt damit keine Massnahme gleicher Wirkung wie ein Einfuhrzoll dar 

und ist mit Art. 6 FHA vereinbar. 

13.5.4. Gemäss Art. 13 FHA sind im Warenverkehr zwischen der Europäischen Gemein-

schaft und der Schweiz mengenmässige Einfuhrbeschränkungen oder Massnahmen 

gleicher Wirkungen untersagt. Eine entsprechende Bestimmung kennt Art. 28 des 

EG-Vertrages. 

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Berechnung eines Zuschlages für im Aus-

land gedruckte Publikationen verteuere die Beförderung einer Zeitung oder Zeitschrift 

soweit, dass schweizerische Verlage ihre Produkte nicht mehr im Ausland drucken 

lassen würden. Diese Beeinträchtigung des Handels zwischen der Schweiz und der 

Europäischen Gemeinschaft komme einer mengenmässigen Einfuhrbeschränkung 

gleich. 

Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 14. März 1985 in der Rechts-

sache 269/83 (Slg. 1985 S. 837) festgehalten, dass eine Regelung, wonach ermäs-

sigte Postgebühren nur im Inland gedruckten Druckwerken zugute kommen, eine 

Massnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmässige Einfuhrbeschränkung dar-
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stellt. Er hat zudem präzisiert, dies gelte auch dann, wenn die Behinderung der Ein-

fuhren nur gering sei. 

Diese Rechtsprechung kann auf die heutigen Verhältnisse übertragen werden, ob-

wohl heute, wohl anders als im Zeitpunkt des Entscheids des Europäischen Gerichts-

hofes, die Beförderung von Zeitschriften und Zeitungen auch von privaten Wettbe-

werbern angeboten wird. Es ist davon auszugehen, dass die Wettbewerber keine mit 

den staatlich verbilligten Vorzugspreisen der Vorinstanz vergleichbaren Angebote of-

ferieren können. Eine echte Konkurrenz besteht in diesem Bereich also nicht, so dass 

die mit einer mengenmässigen Beschränkung vergleichbare Wirkung des Zuschlags 

auch im heutigen teilweise liberalisierten Postmarkt bestehen bleibt. 

Demnach ist die Erhebung eines Zuschlages bei einer Art. 13 FHA berücksichtigen-

den vertragskonformen Auslegung von Art. 15 Abs. 1 PG unzulässig. 

13.6. Gemäss Art. 23 Ziff. (1) iii FHA ist schliesslich jede staatliche Beihilfe, die den Wett-

bewerb durch Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige ver-

fälscht, mit dem guten Funktionieren des FHA unvereinbar.  

Ein gleichlautendes Verbot staatlicher Beihilfen kennt auch Art. 87 Ziff. (1) des EG-

Vertrages. Als staatliche Beihilfen gelten im Recht der Europäischen Union unentgelt-

liche oder unter Wert gewährte Vergünstigungen des Staates für bestimmte Unter-

nehmen oder Produktionszweige. Sie können in Form von positiven Leistungen aus 

Zuwendungen oder sonstigen Vorteilen bestehen. Neben direkten staatlichen Ver-

günstigungen umfasst der Beihilfenbegriff auch die Gewährung indirekter Vorteile aus 

staatlichen Mitteln, entscheidend ist der wirtschaftliche Effekt einer Massnahme (Ste-

phan Breitenmoser / André Husheer, Europarecht, 2. Auflage, Zürich 2002, Rz. 

1069). 

13.7. Von dieser Umschreibung staatlicher Beihilfen kann auch im Bereich des FHA aus-

gegangen werden. Die nach Art. 15 Abs. 1 PG gewährten Vorzugspreise sind damit 

als staatliche Beihilfen zu betrachten. Der erhobene Zuschlag ist geeignet, den Wett-

bewerb zwischen in- und ausländischen Druckereien bzw. zwischen Verlagen, wel-

che ihre Produkte im In- und Ausland drucken lassen, zu verfälschen und so den Wa-

renverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz zu beeinträchtigen. Er ist 

demnach gemäss Art. 23 Ziff. (1) iii FHA nicht mit dem Abkommen vereinbar. 

13.8. Auch eine völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 15 Abs. 1 PG vor dem Hinter-

grund von Art. 23 Ziff. (1) iii FHA ergibt somit, dass der Zuschlag für die Beförderung 

im Ausland gedruckter Zeitschriften unzulässig ist. 



24 

 

14. Zusammengefasst erweist sich, dass die Erhebung eines Zuschlags für im Ausland 

gedruckte Zeitungen gegen den Sinn und Zweck der Gewährung von Vorzugspreisen 

verstösst, die Rechtsgleichheit und Regeln des Staatsvertragsrechts verletzt.  

Da sich die Beschwerde bereits aus den vorstehenden Überlegungen als hinreichend 

begründet erweist, erübrigt es sich, auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin, 

namentlich die Verletzung des Willkürverbots und der Wirtschaftsfreiheit einzugehen.  

Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben. 

15. Öffentlich-rechtliche Leistungen, die aus nicht verwirklichten Gründen und im Irrtum 

über die Leistungspflicht erfolgten, können zurückgefordert werden, sofern das Ge-

setz nichts anderes vorsieht (Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 760). Da die gesetzliche 

Grundlage für die Erhebung eines Zuschlags, wie gezeigt, nicht bestand, wurde die 

Zahlung aus einem nicht verwirklichten Rechtsgrund geleistet. Wird eine nicht ge-

schuldete Zahlung auf Aufforderung einer Behörde hin geleistet, kann sie auch ohne 

Nachweis eines Irrtums über die Leistungspflicht zurückgefordert werden (BGE 124 II 

570 E. 4e). Die Rechnungen der Post, welche im vorliegenden Zusammenhang ho-

heitlich handelt, sind als behördliche Aufforderungen zur Zahlung zu betrachten. Eine 

Gesetzesbestimmung, welche eine Rückforderung ausschliessen würde, ist nicht er-

sichtlich. Der von der Beschwerdeführerin geforderte Betrag von Fr. 156'077.70 ent-

spricht den vorgelegten und nach Angaben der Beschwerdeführerin bezahlten Rech-

nungen. Die Bezahlung der Rechnungen wird von der Beschwerdeführerin nicht 

bestritten. Die bezahlten Beträge sind zurückzuerstatten. 

16. Die Beschwerdeführerin gilt bei diesem Ausgang des Verfahrens als obsiegend, wes-

halb ihr keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind. Der geleistete Kostenvorschuss in 

der Höhe von Fr. 1’000.– wird ihr zurückerstattet (Art. 63 VwVG i.V.m. Art. 5 Abs. 3 

der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Ver-

waltungsverfahren [Kostenverordnung; SR 172.041.0]). Sie wird zu diesem Zweck 

aufgefordert, der REKO/INUM innert 30 Tagen ihre Kontonummern anzugeben. Kei-

ne Verfahrenskosten werden unter anderem Vorinstanzen auferlegt (Art. 63 Abs. 2 

VwVG). Da die Post in vorliegender Streitsache in behördlicher Funktion verfügt hat, 

sind ihr ebenfalls keine Verfahrenskosten aufzuerlegen.  

17. Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes 

wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und 

verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung 

wird der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorin-

stanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden 
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kann (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin reichte am 

25. Februar 2005 eine Kostennote ein. Darin verlangt er eine Entschädigung von 

Fr. 10'340.25 (inkl. Mehrwertsteuer und Auslagen). 

17.1. Auf die Kosten der Vertretung und Verbeiständung finden sinngemäss die Bestim-

mungen über die Anwaltskosten im Tarif vom 9. November 1978 über die Entschädi-

gung an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif; SR 

173.119.1) Anwendung (Art. 8 Abs. 3 Kostenverordnung). Bei der vorliegenden Strei-

tigkeit handelte es sich um eine Streitsache mit Vermögensinteresse. Die Beschwer-

deführerin verlangt die Rückerstattung von insgesamt Fr. 156'077.70. Der Tarif des 

Bundesgerichtes sieht bei einem Streitwert von Fr. 100'000.– bis 500'000.– eine 

Höchstbetrag der Entschädigung von Fr. 15'000.– vor. Für das Verfahren vor der 

REKO/INUM reduziert sich der Höchstbetrag um einen Viertel auf Fr. 11’250.– (Art. 8 

Abs. 4 Kostenverordnung). 

17.2. Die eingereichte Kostennote bewegt sich im Rahmen der durch den Tarif festgelegten 

Grenzen. Der geltend gemachte Aufwand scheint angesichts der umfangreichen 

Rechtsschriften und der sich stellenden schwierigen Rechtsfragen angemessen. 

18. Dieser Entscheid unterliegt nicht der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Schwei-

zerische Bundesgericht; er ist somit endgültig (Art. 18 Abs. 2 PG). 

 

 

Demnach wird  

erkannt: 
 

 

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung vom 2. September 2004 wird 

aufgehoben. 

2. Die Schweizerische Post wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin einen Betrag von 

Fr. 156'077.70 zu bezahlen. 

3. Es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin für ihre im Ausland gedruckte Publi-

kation „X“ für die Beförderung durch die Schweizerische Post keinen Zuschlag von 30 

Rappen zu bezahlen hat. 

4. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von 

Fr. 1'000.– wird der Beschwerdeführerin aus der Bundeskasse zurückerstattet. Hierzu 

hat sie der REKO/INUM ihre Kontonummer bekannt zu geben. 
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5. Die Schweizerische Post wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteient-

schädigung von Fr. 10'340.25 zu bezahlen. 

 

 

Dieser Beschwerdeentscheid wird eröffnet: 

- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Rückschein) 
- der Vorinstanz (eingeschrieben) 
- dem Generalsekretariat UVEK, Rechtsdienst, Bundeshaus Nord, 3003 Bern (eingeschrie-

ben, mit Rückschein) 
 

 

 

 

REKURSKOMMISSION FÜR 
INFRASTRUKTUR UND UMWELT 

Der Präsident: Der juristische Sekretär: 

 

 

 

Bruno Wallimann Simon Müller 

 
 

 


